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Text 

§ 7. (1) Die Zusammenlegung von einzelnen Schulveranstaltungen ist nach Anhörung des Klassenforums, 
des Schulforums oder des Schulgemeinschaftsausschusses zulässig, sofern 

 1. die gewünschte Kombination besser der Ergänzung des lehrplanmäßigen Unterrichts dient als die 
Durchführung der Einzelveranstaltungen und 

 2. durch die Kombination von Schulveranstaltungen nicht wesentlich höhere Kosten entstehen als bei der 
Durchführung der zusammengefaßten Einzelveranstaltungen. 

(2) Werden Schulveranstaltungen unterschiedlicher Art und Höchstdauer zusammengelegt, gilt für die 
kombinierte Schulveranstaltung die jeweils längere Dauer als zulässige Höchstdauer. Im Falle gleicher 
Höchstdauer gilt die zulässige Höchstdauer einer Schulveranstaltung auch für die kombinierte 
Schulveranstaltung. Durch eine derartige Zusammenlegung wird die Gesamtzahl der zulässigen 
Schulveranstaltungen nicht vermindert. 


